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gungsfrage die vordienstlichen Leiden

und Gebrechen eine erhebliche
Rolle. Es ist bekannt, dass dieses
Problem auch immer wieder die
Versicherungsgerichte beschäftigt.
Nachdem für den Zivilschutz auf
Grund der Ausführungsbestimmungen

zum Zivilschutzgesetz alle im
Arbeitsprozess stehenden, nicht in
der Armee eingeteilten Bürger von
20 bis 60 Jahren aufgeboten werden

können, ist damit zu rechnen,
dass die Frage der vordienstlichen
Leiden besonders aktuell geworden
ist.

Dr. Schatz:

In der Tat ist die Frage der
vordienstlichen Gesundheitsschädigungen

ein Kernproblem der Militärversicherung,

und zwar nur deshalb, weil
die weitaus meisten Militärversicherten

für die nicht militärversicherten
Gesundheitsschädigungen oder für
den nicht militärversicherten Teil
der bloss teilweise militärversicherten

Gesundheitsschädigungen nicht
über eine der Militärversicherung
gleichwertige Versicherung verfügen.
Das Problem wird in bezug auf den
Zivilschutz an Bedeutung nicht
verlieren. Einerseits wird es noch wich¬

tiger werden, weil die Altersgrenze
der Angehörigen des Zivilschutzes
höher ist als für die Wehrmänner
(60 statt 50 Jahre) und weil die
jüngeren Angehörigen des
Zivilschutzes weniger kräftig sind als die
Wehrmänner, weswegen sie auch
nicht diensttauglich erklärt wurden.
Anderseits wird die Tauglichkeit der
Angehörigen des Zivilschutzes für
ihren Dienst mindestens dreimal
geprüft: im Einteilungsverfahren, im
Einspracheverfahren und im
Einführungskurs. Zudem darf man nicht
vergessen, dass die Zivilschutzdienste
viel kürzer sind als die Militärdienste,

dass der Zivilschutzdienst
jeweilen der zivilen Tätigkeit
möglichst ähnlich sein wird und dass die
körperliche Beanspruchung der
Angehörigen des Zivilschutzes in ihrem
Dienst im allgemeinen geringer sein
wird als diejenige der Wehrmänner
im Militärdienst. Da in bezug auf die
vordienstlichen Gesundheitsschädigungen

die gleichen Gesetzesbestimmungen

für die Angehörigen des
Zivilschutzes gelten wie für die
Wehrmänner, ist nicht daran zu zweifeln,

dass Verwaltung und Gerichte
auch für die ersteren gerechte und
zweckmässige Lösungen finden werden.

«Zivilschutz»:
Es wurde darauf verwiesen, dass

das nun revidierte Gesetz ganz
allgemein viele Verbesserungen bringt.
Können Sie uns einige der wichtigsten

Verbesserungen aufzählen?

Dr. Schatz:

Tatsächlich bringt die letztjährige
Revision des Militärversicherungsgesetzes

viele Verbesserungen, was
allseitig — in erster Linie durch die
Patienten-Vereinigungen selbst —
dankbar anerkannt wurde. Sie hat
den Kreis der Versicherten erheblich

erweitert, was am deutlichsten
gerade bei der Unterstellung des
gesamten Zivilschutzes unter die
Militärversicherung in Erscheinung tritt,
die Gewährung verschiedener bisheriger

Versicherungsleistungen
erleichtert, solche auch erhöht, wobei
die Neufestsetzung aller alten Renten

auf den 1. Januar 1964 gebührend

zu unterstreichen ist, und neue
Leistungen, deren wichtigste
wahrscheinlich die besonderen Beiträge
an Selbständigerwerbende und die
Genugtuung (für seelischen Schaden)

sind, eingeführt. Sie darf als
eine grosse Revision bezeichnet werden.

Zivilschutz und
Katastrophenhilfe

\0

-

Alles für die Sanitäts-Hilfsstelle von

Wullschleger & Schwarz
Basel 1 Unterer Heuberg 2, Telefon 061 /2355 22

56


	...

